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Bundesratsbeschluss 
über die Allgemeinverbindlicherklärung 
des Gesamtarbeitsvertrages für das Basler Ausbaugewerbe 

vom 26. November 2013 

 
Der Schweizerische Bundesrat, 
gestützt auf Artikel 7 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 28. September 19561 über 
die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen, 

beschliesst: 

Art. 1 

Die in der Beilage wiedergegebenen Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages 
(GAV) vom 25. Juni 2013 für das Basler Ausbaugewerbe werden allgemeinverbind-
lich erklärt2. 

Art. 2 
1 Die Allgemeinverbindlicherklärung gilt im Rahmen von Absatz 2 für folgende 
Arbeiten: 

a. Malerei: 
− Auftragen von Anstrich-, Beschichtungs- Strukturmaterialien sowie 

Aufziehen von Tapeten, Belägen und Geweben aller Art. Verschönern 
und Erhalten von Bauten und Bauteilen, Einrichtungen und Gegen-
stände sowie Schützen gegen Witterungs- und andere Einflüsse. 

b. Glaserei/technische Glaserei: 
− Bearbeitung, Montage und Ersatz von Flachglasprodukten aller Art im 

Innen- und Aussenbereich 
− Verglasung (Spiegelherstellung); 
− Herstellung und Montage von Glas- und Kunststoffdächern 

c. Dachdeckerei: 
− Alle Arbeiten in der «Gebäudehülle». Der Begriff «Gebäudehülle» 

schliesst ein: geneigte Dächer, Unterdächer, Flachdächer und Fassaden-
bekleidungen (mit dazu gehörendem Unterbau und Wärmedämmung) 

d. Gussasphalt- und Abdichtungsarbeiten: 
− Asphaltierungsarbeiten sowie Abdichtungs- und Isolationsarbeiten aller 

Art mit bituminösen und kunstoffhaltigen Isolationen an Flachdächern 
und Terassen. 

  

  
1 SR 221.215.311 
2 Separatabzüge der Allgemeinverbindlicherklärung können beim BBL,  

Verkauf Bundespublikationen, 3003 Bern, bezogen werden. 
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e. Naturstein-, Bild- und Steinhauerarbeiten: 
− Bearbeiten, versetzen, verlegen, montieren, lagern und handeln mit 

Natursteinen jeglicher Art. 
− Entwerfen und gestalten von figürlichen und plastischen Bildhauerar-

beiten im Bereich Grabmale und Skulpturen sowie Kunst am Bau. 

f. Parqueterie, Linoleum- und Spezialbodenarbeiten: 
− Verlegen von Bodenbelägen aus Kunststoff, Linoleum, Gummi und 

Teppich sowie Fertigparkett, Massivparkett und Laminat. Schleifen und 
behandeln von Parkettboden sowie die Montage von Sockelleisten. 

g. Plattenlegerei: 
− Plattenlegerarbeiten wie keramische Wand- und Bodenbeläge sowie 

Natur- und Kunststeinbeläge. 
2 Die allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen gelten für sämtliche Betriebe 
und Betriebsteile, die in den nachstehend aufgeführten Kantonen folgende Arbeiten 
verrichten und dort ihren Sitz haben:  

a. Kanton Basel-Stadt: 
– alle in Absatz 1 genannten Arbeiten; 

b. Kanton Basel-Landschaft: 
– ausschliesslich Plattenlegergewerbe; 

3 Die allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen gelten für alle Arbeitnehmen-
den (inkl. Lehrlinge), die in den Betrieben oder Betriebsteilen gemäss Absatz 1 
und 2 beschäftigt sind. Ausgenommen sind Meister, Kaufmännisches-, Reinigungs- 
und Kantinenpersonal sowie Arbeitnehmende, die vorwiegend (mehr als 50 % 
Arbeitspensum) eine Tätigkeit auf dem Gebiet der technischen Planung, Projektie-
rung oder Kalkulation ausführen. 
4 Die allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen des GAV über die Arbeits- und 
Lohnbedingungen im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 des Bundesgesetzes über die in 
die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer3 sowie Artikel 1 
und 2 der dazugehörigen Verordnung4 gelten auch für Arbeitgeber mit Sitz in der 
Schweiz, aber ausserhalb des räumlichen Geltungsbereichs nach Absatz 2, sowie für 
ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sofern sie in diesem Geltungsbereich 
Arbeiten ausführen. Die paritätischen Berufskommissionen des GAV sind zuständig 
für die Überwachung der Anwendung für allgemeinverbindlich erklärten Bestim-
mungen. 

Art. 3 

Über den Einzug und die Verwendung der Vollzugskostenbeiträge (Art. 18) sind der 
Direktion für Arbeit des SECO alljährlich eine Abrechnung sowie das Budget für 
die nächste Geschäftsperiode zuzustellen. Der Abrechnung ist überdies der Bericht 

  

3 SR 823.20 
4 EntsV; SR 823.201 
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einer anerkannten Revisionsstelle beizulegen. Die Führung der entsprechenden 
Kassen muss nach den von der Direktion für Arbeit aufgestellten Grundsätzen 
erfolgen und muss über das Ende der Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) hinaus 
fortgesetzt werden, soweit es die Erledigung pendenter oder anderer Fälle erfordert, 
die in die Geltungszeit der AVE fallen. Die Direktion für Arbeit kann weitere Aus-
künfte und Unterlagen zur Einsichtnahme verlangen sowie auf Kosten der Vertrags-
parteien Überprüfungen vornehmen lassen. 

Art. 4 

Die Bundesratsbeschlüsse vom 18. Februar 2005, vom 28. Juni 2005, vom 25. Feb-
ruar 2008, vom 21. Oktober 2008, vom 24. August 2009, 11. November 2010 und 
vom 2. Mai 2012 über die Allgemeinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertra-
ges für das Plattenlegergewerbe in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
werden aufgehoben. 

Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2014 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 
2017. 

26. November 2013 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates 

 Der Bundespräsident: Ueli Maurer 
Die Bundeskanzlerin: Corina Casanova 
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